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Fragen und Antworten zur landesweiten IT-Schulinfra-

struktur-Administration (SIA) der digitalen Endgeräte des 

schulischen pädagogischen Fachpersonals (spFP) in 

Sachsen-Anhalt  

Stand: 11.09.2025 

 

 

Anfragen zu den hier genannten Themen oder weiteren Themen sind an  

mb-sia-service@sachsen-anhalt.de zu richten. Bei Fragen von allgemeinem Interesse wer-

den diese FAQ ergänzt.  

 

 

Inhaltsverzeichnis 

1. Ist die Nutzung des zentralen MDM mit den digitalen Endgeräte des spFP für alle 

öffentlichen Schulen verpflichtend? ..................................................................................... 4 

2. Was beinhaltet SIA? ................................................................................................................... 4 

3. Welchen Vorteil bringt SIA? ..................................................................................................... 4 

4. Werden Microsoft- und Apple-Geräte in das zentrale MDM übernommen? ............... 4 

5. Wird es zentrale Dienst-E-Mails für das gesamte spFP geben? .................................... 4 

6. Wird es zentrale Dienst-E-Mails für weiteres Schulpersonal geben, z.B. 

Pädagogische Mitarbeiter oder Schulverwaltungsassistenzen? ................................... 4 

7. Wie lautet die Namenskonvention der neuen Dienst-E-Mail-Lösung? ......................... 4 

8. Was ist das sedu-st.de-Portal? ............................................................................................... 5 

9. Wie erreicht man das sedu-st.de-Portal? ............................................................................. 5 

10. Wie werden die Zugangsdaten (Initialpasswort) zur Anmeldung an dem sedu-st.de-

Portal zur Verfügung gestellt? ................................................................................................ 5 

11. Was ist zu tun, wenn keine Zugangsdaten geliefert wurden? ........................................ 5 

12. Was ist zu tun, wenn eine Anmeldung mit dem Initialpasswort nicht funktioniert? 6 

13. Was ist zu tun, wenn das Initialpasswort nicht zu ändern ist? ...................................... 6 

14. Wie häufig muss das Passwort geändert werden? ........................................................... 6 

15. Muss das Initialpasswort bzw. der Brief mit dem Initialpasswort nach der 

Erstanmeldung an dem sedu-st-Portal aufbewahrt werden? ......................................... 6 

16. Was ist, wenn das Passwort oder die Zugangsdaten vergessen wurden? ................ 6 

17. Was muss die Schulleitung tun, wenn der Schule Zugangsdaten für spFP geliefert 

wurde, das nicht (mehr) an dieser Schule ist? ................................................................... 6 

18. Änderungen der des spFP, was ist zu tun? ......................................................................... 6 

19. Welche Funktionen hat die SIAbP der Schule? .................................................................. 6 

20. Wer ist Ansprechpartner bei technischen Problemen? ................................................... 7 

mailto:mb-sia-service@sachsen-anhalt.de?subject=Hinweise%20zu%20den%20SIA-FAQ%20bzw.%20Fragen%20zu%20SIA%20allgemein


 

  zum Inhaltsverzeichnis  2  

21. Wie ist der UHD des Dienstleisters erreichbar? ................................................................. 7 

22. Nutzt der UHD eine Software für Fernzugriff auf das dienstliche Endgerät? ............. 7 

23. Welche Informationen benötigt der UHD vom spFP, um die Anfrage zu bearbeiten?

 7 

24. Sind mit dem Dienstleister Service- oder Reaktionszeiten für den UHD vereinbart?

 8 

25. Sind die bisherigen Fachanwendungen/Softwarelösungen nach der Integration 

des Endgerätes in ein zentrales MDM noch auf dem digitalen Endgerät verfügbar?

 8 

26. Stehen die lokal auf dem Endgerät gespeicherten Daten nach der MDM-Integration 

noch zur Verfügung? ................................................................................................................. 8 

27. Funktionieren die WLAN-Verbindungen nach der MDM-Integration noch? ............... 8 

28. Welche Softwarelösungen werden als Standard für alle Schulen ausgerollt? .......... 9 

29. Wie erhält das spFP Software, die nicht im Standard-Image enthalten ist? ............... 9 

30. Muss zusätzlich Software, die nicht als Standard zur Verfügung gestellt wird, von 

der Schule/dem Schulträger bezahlt werden? .................................................................... 9 

31. Können die Nutzenden frei verfügbare Software auf das Endgerät laden und 

nutzen? .......................................................................................................................................... 9 

32. Ist (privat) gekaufte Software weiterhin nutzbar? ............................................................ 10 

33. Was müssen die Schulen oder das spFP beim Support-Ende von Windows 10 

beachten? ................................................................................................................................... 10 

34. Steht dem Nutzer Microsoft Office als Software zur Verfügung? ................................ 10 

35. Was geschieht mit dem digitalen Endgerät, wenn dieses aufgrund eines Fehlers 

ausgetauscht werden muss? ................................................................................................ 10 

36. Hat das spFP während der Untersuchung an dem defekten Notebook/ iPad/Tablet 

beim Dienstleister kein Gerät zur Verfügung? .................................................................. 10 

37. Das digitale Endgerät Notebook/iPad/Tablet benötigt beim ersten Start des Geräts 

viel Zeit. Ist das normal? ......................................................................................................... 10 

38. Es wird eine falsche Uhrzeit angezeigt. Wie kann das geändert werden? ................ 11 

39. Das digitale Endgerät weist eine falsche Sprachzuordnung auf. Was ist zu tun? .. 11 

40. Auf dem digitalen Endgerät befindet sich als Mailclient Thunderbird. Wie können 

damit E-Mails abgerufen werden? ........................................................................................ 11 

41. Wie ist im Fall von Abordnungen an eine andere Schule mit dem digitalen 

Endgerät zu verfahren? ........................................................................................................... 11 

42. Wie ist im Fall von Versetzungen des spFP an eine andere Schule mit dem 

digitalen Endgerät zu verfahren? ......................................................................................... 11 

43. Wie erhält neu eingestelltes spFP ein digitales Endgerät. ............................................ 11 

44. Ist es möglich, für momentan unbesetzte pädagogische Stellen ein digitales 

Endgerät zu erhalten? ............................................................................................................. 11 

45. Müssen die Schulen bei der Nichtnachbesetzung von Stellen für das spFP die 

digitalen Endgeräte zurückgeben ........................................................................................ 12 



 

  zum Inhaltsverzeichnis  3  

46. Erhalten spFP mit befristeten Arbeitsverträgen ein dienstliches Endgerät? ........... 12 

47. Erhalten Seiteneinsteiger ein dienstliches Endgerät? ................................................... 12 

48. Wie lautet das Verfahren beim Beenden des Referendariats? ..................................... 12 

49. Das digitale Endgerät war während längerer Abwesenheit vom Schuldienst inaktiv. 

Was ist zu beachten? ............................................................................................................... 12 

50. Ist die Verwendung privater Drucker nach der Integration des digitalen Endgerätes 

in das MDM möglich? .............................................................................................................. 12 

51. Wer ist für die Einhaltung der DSGVO nach der Integration des digitalen 

Endgerätes in das MDM zuständig? .................................................................................... 12 

52. Was ist bei Diebstahl eines digitalen Endgerätes zu tun? ............................................ 13 

53. Sind die digitalen Endgeräte durch das LSA versichert? .............................................. 13 

54. Dürfen privat angeschaffte digitale Endgeräte (weiterhin) für dienstliche Zwecke 

genutzt werden? ....................................................................................................................... 13 

 

 

Abkürzungsverzeichnis: 

 

MDM Mobile Device Management (Gerätemanagement) 

UHD User Help Desk /Support 

SIAbP SIA berechtigte Person an der Schule (LK, Schulassistenz, PM) 

SIA IT-SchulInfrastrukturAdministration 

sedu-st.de Domain für SIA 

DL Dienstleister 

spFP schulpädagogisches Fachpersonal (Lehrkräfte, pädagogische Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, Pädagogische Unterrichtshilfen) und Schul-
verwaltungsassistenten (erhalten ausschließlich eine sedu-Mail- 
Adresse) 

 

  



 

  zum Inhaltsverzeichnis  4  

1. Ist die Nutzung des zentralen MDM mit den digitalen Endgeräte des spFP 
für alle öffentlichen Schulen verpflichtend?  

Ja, die Nutzung ist für öffentliche Schulen verpflichtend. Nur durch das zentrale 

Management kann landesweit ein gleichbleibender Patchstand und Qualitätsstandard 

des Unterrichts sichergestellt werden.  

2. Was beinhaltet SIA?  

SIA beinhaltet ein einheitliches Mobile Device Management (MDM) und dient der Si-

cherstellung des Betriebs der digitalen Endgeräte des spFP. SIA beinhaltet weiterhin 

einen User Help Desk (UHD), ein Identity-Management, u.a. für Single Sign On (SSO), 

eine Mailanwendung und ein Webportal (portal.sedu-st.de). Außerdem ist das VIDIS-

Portal (www.vidis.schule) angebunden, über das auf regionale und überregionale digi-

tale Bildungsangebote zugegriffen werden kann. 

3. Welchen Vorteil bringt SIA?  

- Spürbare Kostenreduktion durch weniger Personal 

- Durchgehender Support/Service 

- Vereinheitlichung von Hard- und Software 

- Schulübergreifende Synergieeffekte 

- Sicherstellung gesetzlicher Anforderungen an den Datenschutz und die IT-Infor-

mationssicherheit 

4. Werden Microsoft- und Apple-Geräte in das zentrale MDM übernommen?  

Es werden alle digitalen Endgeräte des spFP, unabhängig vom Betriebssystem, in das 

MDM übernommen.  

5. Wird es zentrale Dienst-E-Mails für das gesamte spFP geben?  

Es werden bis zum Ende des Schuljahres 2025/26 das gesamte spFP eine zentrale 

Dienst-E-Mail erhalten. Mit dieser erfolgt u.a. die Anmeldung an der zentralen Web-

oberfläche und Nutzung der Plattform für die zukünftig durch das Land bereitgestellten 

schulischen IT-Services.  

6. Wird es zentrale Dienst-E-Mails für weiteres Schulpersonal geben, z.B. Pä-
dagogische Mitarbeiter oder Schulverwaltungsassistenzen?  

Ja. Für das spFP sind zentrale Dienst-E-Mails vorgesehen. Begonnen wurde auch mit 

der Bereitstellung für die Schulverwaltungsassistenten, sukzessive folgen weitere Nut-

zergruppen.  

7. Wie lautet die Namenskonvention der neuen Dienst-E-Mail-Lösung?  

Die Festlegung der Dienst-E-Mail lautet: Vorname.Nachname@sedu-st.de.  

https://portal.sedu-st.de/
http://www.vidis.schule/
mailto:Vorname.Nachname@sedu-st.de
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Kommt es dabei zu Namensdoppelungen, wird der Nachname durch eine laufende 

Nummer, beginnend ab 2, erweitert: Vorname.Nachname2@sedu-st.de.  

8. Was ist das sedu-st.de-Portal? 

Das Portal portal.sedu-st.de ist eine webbasierte Lösung, die als einheitlicher Zu-

gangspunkt dient, um interne wie externe Webservices zu nutzen (z. B. der Mailserver, 

Komponenten des Bildungsservers, zukünftig BMS oder der Zugang zu VIDIS-Anwen-

dungen). Wesentlicher Vorteil ist das Single Sign On (SSO), was dem Benutzer nach 

einmaliger Anmeldung ermöglich, alle im Portal integrierten Dienste ohne erneute An-

meldung nutzen zu können. 

9. Wie erreicht man das sedu-st.de-Portal? 

Die Anmeldung erfolgt über die URL https://portal.sedu-st.de. Auf der Webseite wird 

mit einem Klick auf die Schaltfläche die Anmeldung gestartet. 

 

Die Anmeldedaten für dieses Portal wurden in einem verschlossenen Briefumschlag je 

Nutzer an die Stammschule geschickt. Bei der ersten Anmeldung fordert das Portal 

eine Passwortänderung. Nach der Passwortänderung ist das postalisch zugestellte Ini-

tialpasswort nicht mehr gültig. 

 

Bitte beachten: Nach der Eingabe des übersandten initialen Passworts erscheint die 

Meldung „Passwort ist abgelaufen“. Dies ist korrekt, da das übersandte Passwort nur 

für diese eine, initiale Anmeldung gilt. Fahren Sie weiter mit der Eingabe Ihres eigenen, 

selbst gewählten Passworts fort. 

10. Wie werden die Zugangsdaten (Initialpasswort) zur Anmeldung an dem 
sedu-st.de-Portal zur Verfügung gestellt?  

Die Schulen erhalten die Zugangsdaten vom Dienstleister. Je Nutzer werden die Zu-

gangsdaten in einem verschlossenen Brief geliefert. Die Verteilung der verschlosse-

nen Briefumschläge an die Nutzer erfolgt durch die Schule.  

11. Was ist zu tun, wenn keine Zugangsdaten geliefert wurden?  

Die gegenüber dem Dienstleister SIAbP der Schule stellt eine Anfrage an den Dienst-

leister mit der folgenden Mail-Adresse: support@sedu-st.de 

mailto:Vorname.Nachname2@sedu-st.de
https://portal.sedu-st.de/
https://portal.sedu-st.de/
https://www.vidis.schule/
https://portal.sedu-st.de/
https://portal.sedu-st.de/
https://portal.sedu-st.de/
https://portal.sedu-st.de/
https://portal.sedu-st.de/
https://portal.sedu-st.de/
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12. Was ist zu tun, wenn eine Anmeldung mit dem Initialpasswort nicht funk-
tioniert? 

Siehe Antwort zu Frage 11. 

13. Was ist zu tun, wenn das Initialpasswort nicht zu ändern ist?  

Siehe Antwort zu Frage 11. 

14. Wie häufig muss das Passwort geändert werden?  

Durch die Einhaltung der Passwortreglung bei der Vergabe des Passwortes ist eine 

regelmäßige Passwortänderung nicht notwendig. 

15. Muss das Initialpasswort bzw. der Brief mit dem Initialpasswort nach der 
Erstanmeldung an dem sedu-st-Portal aufbewahrt werden?  

Nein. Das Initialpasswort gilt nur für die Erstanmeldung und ist nach der Eingabe eines 

selbst vergebenen Passworts nicht mehr gültig.  

16. Was ist, wenn das Passwort oder die Zugangsdaten vergessen wurden?  

Wurde das selbst vergebene Passwort vergessen, wendet sich der Nutzer an die  

SIAbP der Schule. Diese stellt eine Anfrage an den Dienstleister an folgende Mail-Ad-

resse: support@sedu-st.de. Der Dienstleister übersendet das Passwort an die SIAbP 

zur Weitergabe an den Nutzer. Der Nutzer ist dann aufgefordert, dieses durch ein 

neues, selbst gewähltes Passwort zu ändern. 

17. Was muss die Schulleitung tun, wenn der Schule Zugangsdaten für spFP 
geliefert wurde, das nicht (mehr) an dieser Schule ist? 

Der verschlossene Umschlag mit den initialen Anmeldedaten ist durch die Schule fach-

kundig zu vernichten.  

18. Änderungen der des spFP, was ist zu tun?  

Für die Lehrkraft bzw. das weitere Schulpersonal sind außer der Bekanntgabe zu ge-

änderten Angaben zu ihrer Person über das bekannte bisherige Verfahren beim Lan-

desschulamt keine weiteren Aktivitäten notwendig. 

19. Welche Funktionen hat die SIAbP der Schule?  

Die SIAbP der Schule wurde von der Schulleitung bestimmt. Bitte informieren Sie sich, 

wer die SIAbP an Ihrer Schule ist. 

  

https://portal.sedu-st.de/
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Die Aufgaben der SIAbP sind:  

1. Haben Nutzer das Passwort für das dienstliche Endgerät oder das sedu-st.de-Por-

tal vergessen, ist die SIAbP autorisiert, ein neues Initialpasswort beim UHD abzu-

fordern. 

2. Anfrage von Software, sofern die Schule sich für die Software als Standard an Ihrer 

Schule entschieden hat. 

20. Wer ist Ansprechpartner bei technischen Problemen?  

Bei technischen Problemen wendet sich der Nutzer an den UHD des Dienstleisters. 

21. Wie ist der UHD des Dienstleisters erreichbar?  

Für die Kontaktaufnahme mit dem UHD bestehen folgende Möglichkeiten: 

1. Der Nutzer sendet eine Service Anfrage per E-Mail an: support@sedu-st.de 

2. Der Nutzer verwendet das im sedu-st.de-Portal integrierte Formular „Anfrage an 

den Helpdesk“: 

 

 
 

22. Nutzt der UHD eine Software für Fernzugriff auf das dienstliche Endgerät?  

Im Fall einer Störung kann es hilfreich sein, dass sich ein Service-Mitarbeiter des 

Dienstleisters auf das dienstliche Endgerät schaltet. Dies ist ausschließlich nur mit Ih-

rer Zustimmung gegenüber dem Service-Mitarbeiter möglich. Die dafür standardmäßig 

auf den Endgeräten installierte Software heißt „Bechtle-Support“. 

23.  Welche Informationen benötigt der UHD vom spFP, um die Anfrage zu 
bearbeiten? 

Der UHD benötigt folgende Angaben in der Mail: 

• Schulname 

• Schulnummer 

• Nachname 

• Vorname 

• Gerätetyp (Notebook/iPad) und Modell 

• Seriennummer des digitalen Endgeräts 

  

mailto:support@sedu-st.de
mailto:support@sedu-st.de


 

  zum Inhaltsverzeichnis  8  

Problembeschreibung, z.B.: 

• Anliegen oder Fehlerbeschreibung/Was genau funktioniert nicht? 

• Wann oder bei welchem Schritt ist der Fehler/Meldung/Störung aufgetreten? 

• Seit wann besteht das Problem? 

• Wann hat es das letzte Mal funktioniert? 

• Erscheint eine Fehlermeldung (Bitte einen Screenshot hinzufügen)? 

• Besteht das Problem auch bei anderem spFP? Ja/Nein – Wenn ja, wie viele sind 

betroffen? 

24. Sind mit dem Dienstleister Service- oder Reaktionszeiten für den UHD ver-
einbart? 

Mit dem Dienstleister wurden folgende Vereinbarungen getroffen: 

- Servicezeiten sind Montag bis Freitag von 08:00-17:00 Uhr (ausgenommen 24.12. 

und 31.12.). E-Mails an den UHD können jederzeit gesendet werden an: 

spport@sedu-st.de 

- Reaktionszeiten innerhalb der Servicezeiten: spätestens nach 4 Stunden 

- Rückrufzeiten: mindestens 1 Anruf seitens des UHD innerhalb des mit der Lehr-

kraft vereinbarten Zeitfensters 

- Rückfragen des UHD werden über Mail an den Anfragenden gerichtet. Nach 24 h 

erfolgt eine Erinnerung an noch ausstehende Rückmeldungen aus der Schule. Er-

folgt die Rückmeldung nicht, wird das Ticket nach 7 Tagen geschlossen. 

25. Sind die bisherigen Fachanwendungen/Softwarelösungen nach der 
Integration des Endgerätes in ein zentrales MDM noch auf dem digitalen 
Endgerät verfügbar?  

Nein, die bisherigen Fachanwendungen/Softwarelösungen werden durch ein einheitli-

ches Standard-Image ersetzt. Über das MDM besteht die Möglichkeit, weitere Fach-

anwendungen/Softwarelösungen zur Verfügung zu stellen.  

26. Stehen die lokal auf dem Endgerät gespeicherten Daten nach der MDM-
Integration noch zur Verfügung?  

Nein, die auf dem Endgerät lokal gespeicherten Daten werden im Prozess der MDM-

Integration gelöscht. Es ist daher zwingend notwendig, dass die Daten, die den Nut-

zenden weiterhin zur Verfügung stehen sollen, durch die Nutzenden selbst gesichert 

werden. Eine Sicherung der Daten durch den Dienstleister erfolgt nicht.  

27. Funktionieren die WLAN-Verbindungen nach der MDM-Integration noch?  

Die bisherigen WLAN-Verbindungen müssen nach der Migration erneut eingerichtet 

werden. Die Eingabe des Passwortes für die WLAN-Verbindung kann durch den Nut-

zer erfolgen und bedarf keiner Administrations-Rechte. 

mailto:support@sedu-st.de
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28. Welche Softwarelösungen werden als Standard für alle Schulen ausgerollt?  

Im sedu-st.de-Portal ist eine Übersicht enthalten, welche Software auf allen digitalen 

Endgeräten als Standard enthalten ist. Darüber hinaus enthält die Übersicht eine Auf-

zählung der Software, die bereits für eine Installation zur Verfügung steht und über 

den User Help Desk (UHD) angefragt werden kann. 

Die Übersicht ist im sedu-st.de.de-Portal unter dem Button Softwareübersicht zu fin-

den: 

 

29. Wie erhält das spFP Software, die nicht im Standard-Image enthalten ist?  

Um weitere Software zu erhalten, stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung: 

1. Anfrage an den User Help Desk (UHD) 

Sollte Software benötigt werden, die weder im Standard-Image noch im Relution 

Agent enthalten ist, wendet sich das päd.FP an die SIAbP der Schule. Diese koor-

diniert die Softwareanfragen für die Schule insgesamt und meldet den entspre-

chenden Bedarf an den UHD zur weiteren Bearbeitung. Eine Entscheidung erfolgt 

nach einem Freigabeprozess durch die zuständige Schulbehörde. 

2. Relution Agent 

Der Relution Agent ist der App Store, in welchem durch das Ministerium für Bildung 

freigegebene Software zu finden ist und durch das spFP selbst installiert werden 

kann, sofern es sich um lizenzfreie Software handelt. Innerhalb von 24 h nach der 

Ausgabe des Endgeräts wird der Relution Agent auf dem Endgerät installiert. Der 

Relution Agent kann über die Suchmaske des Gerätes aufgerufen werden. Die 

Suchmaske befindet sich in der Regel unten links und ist durch ein Lupensymbol 

gekennzeichnet. 

 

30. Muss zusätzlich Software, die nicht als Standard zur Verfügung gestellt 
wird, von der Schule/dem Schulträger bezahlt werden?  

Für lizenzpflichtige Software, die nicht im Standard enthalten ist und für die die 

Schule/der Schulträger die Lizenzen erworben hat, kann die Bereitstellung per E-Mail 

an den UHD beauftragt werden 

31. Können die Nutzenden frei verfügbare Software auf das Endgerät laden 
und nutzen?  

Nein. 

https://portal.sedu-st.de/
https://portal.sedu-st.de/
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32. Ist (privat) gekaufte Software weiterhin nutzbar?  

Nein. 

33. Was müssen die Schulen oder das spFP beim Support-Ende von Windows 
10 beachten?  

Auch das Update des Betriebssystems gehört zu den regelmäßigen Updates, die der 

Dienstleister auf den digitalen Endgeräten vornimmt. Der Wechsel erfolgt systemseitig. 

Die digitalen Endgeräte müssen dafür nicht an den Dienstleister gegeben werden. 

34. Steht dem Nutzer Microsoft Office als Software zur Verfügung?  

Stellt ein Schulträger Lizenzen von Microsoft Office zur Verfügung, so kann diese den 

vom Schulträger benannten Schulen zentral über das Mobile Device Management be-

reitgestellt werden. 

Hat ein Schulträger keine Lizenzen von Microsoft Office verfügbar, wird den Schulen 

bzw. den Nutzern eine vom Land bereitgestellte Lösung ohne Cloudfunktionen im Be-

darfsfall zur Verfügung gestellt. 

Privat erworbene Lizenzen von Microsoft Office können in der Bereitstellung nicht be-

rücksichtigt werden. 

35.  Was geschieht mit dem digitalen Endgerät, wenn dieses aufgrund eines 
Fehlers ausgetauscht werden muss?  

Das spFP oder die SIAbP der Schule melden Gerätedefekte an den  

UHD: support@sedu-st.de. Sollte nach der Prüfung des gemeldeten Fehlers ein Gerä-

tetausch erforderlich sein, vereinbart der UHD einen Termin zur Abholung des Endge-

rätes. Diese Meldung kann über jedes internetfähiges Gerät und der Nutzung des sedu-

st.de-Portal erfolgen. 

36. Hat das spFP während der Untersuchung an dem defekten Notebook/ i-
Pad/Tablet beim Dienstleister kein Gerät zur Verfügung?  

Der DL stellt umgehend ein Austauschgerät aus dem Hardwarebestand zur Verfügung. 

Wichtig hierbei: Die Geräte sind nicht zwingend neu. Das Austauschgerät ist technisch 

dem defekten Gerät gleichwertig. 

37. Das digitale Endgerät Notebook/iPad/Tablet benötigt beim ersten Start 
des Geräts viel Zeit. Ist das normal?  

Ja, dies ist normal. Die Geräte benötigen einige Zeit, um sich die passenden Richtlinien 

und Updates zu ziehen. Dies kann zum Teil mehrere Stunden beanspruchen. 

mailto:support@sedu-st.de
https://portal.sedu-st.de/
https://portal.sedu-st.de/
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38. Es wird eine falsche Uhrzeit angezeigt. Wie kann das geändert werden?  

Durch eine Geräte-Richtlinie wird die Uhrzeit automatisch auf die richtige Uhrzeit korri-

giert. Dies beansprucht ein wenig Zeit. Sollte sich die Uhrzeit nicht automatisch ändern, 

ist dies dem UHD zu melden: support@sedu-st.de. 

39. Das digitale Endgerät weist eine falsche Sprachzuordnung auf. Was ist zu 
tun? 

Durch eine Geräte-Richtlinie wird die Sprache auf Deutsch umgestellt. Die Durchfüh-

rung dauert ein wenig Zeit. Sollte sich die Sprache nicht automatisch ändern, ist dies 

dem UHD zu melden: support@sedu-st.de. 

40. Auf dem digitalen Endgerät befindet sich als Mailclient Thunderbird. Wie 
können damit E-Mails abgerufen werden? 

Vorerst ist der Mailserver im portal.sedu-st.de zu nutzen, um E-Mails abzurufen oder zu 

versenden. Es wird an einer technischen Möglichkeit gearbeitet, um Mailclients, wie 

Thunderbird oder später Microsoft Outlook zu nutzen. 

41. Wie ist im Fall von Abordnungen an eine andere Schule mit dem digitalen 
Endgerät zu verfahren? 

Das digitale Endgerät verbleibt bei beim Nutzenden. Eventuell fehlende Software an 

der Abordnungsschule kann über den Relution Agent durch die Nutzenden selbst in-

stalliert werden. Ist die Software nicht im Relution Agent enthalten, ist sich an die SIAbP 

der Abordnungsschule zu wenden. Diese wird die fehlende Software für die Lehrkraft 

beim UHD abfordern: support@sedu-st.de. 

42. Wie ist im Fall von Versetzungen des spFP an eine andere Schule mit dem 
digitalen Endgerät zu verfahren? 

Das digitale Endgerät verbleibt beim spFP.  

43. Wie erhält neu eingestelltes spFP ein digitales Endgerät. 

Die jeweilige Schulleitung oder die SIAbP bittet den SIA-UHD der Schule ein weiteres 

digitales Endgerät der Schule zur Verfügung zu stellen. Bitte in der Mail an den SIA-

UHD Schulname/Schulnummer, Nachname und Vorname des neuen spFP angeben. 

Es werden nur Mails mit der Endung …@sedu-st.de bearbeitet 

44. Ist es möglich, für momentan unbesetzte pädagogische Stellen ein digita-
les Endgerät zu erhalten? 

Nein. 

mailto:support@sedu-st.de
mailto:support@sedu-st.de
https://portal.sedu-st.de/
mailto:support@sedu-st.de
mailto:support@sedu-st.de
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45. Müssen die Schulen bei der Nichtnachbesetzung von Stellen für das 
spFP die digitalen Endgeräte zurückgeben 

Ja. Die Abholung ist dem Dienstleister über den UHD anzuzeigen.  Der UHD vereinbart 

dann einen Termin zur Abholung. 

46. Erhalten spFP mit befristeten Arbeitsverträgen ein dienstliches Endgerät? 

Ja. Alle spFP erhalten ein dienstliches Endgerät 

47. Erhalten Seiteneinsteiger ein dienstliches Endgerät? 

Ja. Alle spFP erhalten ein dienstliches Endgerät. 

48. Wie lautet das Verfahren beim Beenden des Referendariats? 

Wurde das Gerät durch das LISA ausgegeben, wird es spätestens am letzten Ausbil-

dungstag durch die Lehrkraft im Vorbereitungsdienst (LiV) im LISA abgegeben. Ab dem 

01.04.2026 werden die LiV ihre digitalen Endgeräte durch die jeweilige Schule erhalten 

und dort wieder abgeben, sei den sie wurden in den Landesdienst übernommen. 

49. Das digitale Endgerät war während längerer Abwesenheit vom Schuldienst 
inaktiv. Was ist zu beachten? 

Das digitale Endgerät muss regelmäßig online sein, um Geräte-Richtlinien und Sicher-

heitsstandards zu aktualisieren. Ist das digitale Endgerät länger Zeit inaktiv und wird 

dann mit dem Internet verbunden, wird es eine geraume Zeit dauern, bis alle Updates 

installiert sind. 

50. Ist die Verwendung privater Drucker nach der Integration des digitalen 
Endgerätes in das MDM möglich? 

Die Installation von Druckertreibern ist nicht limitiert, sofern es sich um generische 

Druckertreiber aus dem Windows-Treiber-Store handelt. Anforderungen anderer Trei-

ber werden aus wirtschaftlichen Gründen geprüft und entschieden. 

51. Wer ist für die Einhaltung der DSGVO nach der Integration des digitalen 
Endgerätes in das MDM zuständig? 

Die DSGVO-Verträglichkeit der Software in der landesweiten Administration wird für 

jede (Standard)Software vorab geprüft. Nutzerinnen und Nutzer bleiben weiterhin in der 

Pflicht, DSGVO-konform mit vorhandenen Daten umzugehen (bspw. kein Upload von 

Schülerdaten in private Clouds).  
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52. Was ist bei Diebstahl eines digitalen Endgerätes zu tun? 

Die Schulleitung erstattet eine polizeiliche Anzeige. Die Dokumente der polizeilichen 

Anzeige sowie die Seriennummer des gestohlenen Gerätes werden durch die SIAbP 

der Schule an den Dienstleister geschickt: support@sedu-st.de.  

53. Sind die digitalen Endgeräte durch das LSA versichert? 

Nein, das LSA verfährt nach dem Prinzip der Selbstversicherung. 

54. Dürfen privat angeschaffte digitale Endgeräte (weiterhin) für dienstliche 
Zwecke genutzt werden? 

Nein. 

mailto:support@sedu-st.de

